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Hinweis zur Einsicht in aktuelle Sitzungsunterlagen: 
Interessenten können die Unterlagen für den öffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen etwa 

eine Woche vor dem Sitzungstermin während der Öffnungszeiten an folgenden Stellen einsehen: 
Bürgermeisterbüro, Rathaus – Stadtbibliothek, VHS-Gebäude - Bücherei Wulfen, Gesamtschule 

 
Zudem sind die öffentlichen Sitzungsunterlagen auf der Internetseite www.dorsten.de – Ratsinformationssystem  

(https://dorsten.more-rubin1.de) ca. zwei Wochen vor Sitzungsbeginn hochgeladen.  
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Bescheides über Gewerbesteuer 

vom 20.11.2025, Aktenzeichen 2000-2049681-0001, für die Firma Symon Skm GmbH, 

letzter Betriebssitz in 46286 Dorsten, Orthöver Weg 154. 

 

 

Der oben genannte Bescheid wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 

12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Dorsten 

vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Die Schreiben gelten gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 

als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen ver-

gangen sind.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 

Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäum-

nisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  

 

Die Bescheide können gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-

mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei der Stadt Dorsten, Stadtamt 20/3 – 

Amt für kommunale Finanzen – Mahnung/Vollstreckung und kommunale Abgaben und Steuern, im 

Rathaus 46284 Dorsten, Halterner Straße 5, Zimmer A 307.  

 

Dorsten, 25.11.2025 

 

Stadt Dorsten 

Der Bürgermeister 

I.A. 

gez. Fiegenbaum 

Sachbearbeiter 
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